
Fachspezifischer Teil 

Spanisch 

der studiengangspezifischen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Berufliche Bildung 

 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft hat gemäß § 44 Absatz 1 

NHG in der 185. Sitzung vom 23.08.2022 den folgenden fachspezifischen Teil zur studiengangspezifi-

schen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Berufliche Bildung vom 21.03.2023 (Amtliches 

Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück Nr. 02/2023, S. 327) beschlossen, der in der 171. Sitzung 

der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 16.11.2022 befürwortet und in der 

371. Sitzung des Präsidiums am 16.02.2023 genehmigt wurde (Amtliches Mitteilungsblatt der Univer-

sität Osnabrück Nr. 02/2023, S. 336). 

 

§ 1  Zuständigkeit 

Zuständig ist der Prüfungsausschuss des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft. 

§ 2 Studienprogramm und Studienablauf 

(1)  Das Studienprogramm für das Fach „Spanisch“ im Bachelorstudiengang Berufliche Bildung gliedert 

sich wie folgt: 

Identifier Modultitel SWS LP Dauer 
Empfohlenes 

Semester 
Voraussetzungen 

Pflichtbereich 

ROM-

BM_SW_SPA 

Basismodul 

Sprachwissenschaft 

Spanisch 

4 7 2 1.+2. --- 

ROM-

BM_LW_SPA 

Basismodul 

Literaturwissenschaft 

Spanisch 

4 7 2 1.+2. --- 

ROM-EM_FD_SPA 
Einführungsmodul 

Fachdidaktik Spanisch 
4 7 2 3.-5.  

ROM-SP_SPA1 
Sprachpraxismodul 

Spanisch 1 
4 4 1 1. 

Sprachkenntnisse 

mind. Niveau A2 

(GER) oder ROM-

SP_SPA-NEU 

ROM-SP_SPA2 
Sprachpraxismodul 

Spanisch 2 
4 4 1 2. ROM-SP_SPA1 

ROM-SP_SPA3 
Sprachpraxismodul 

Spanisch 3 
4 4 1 3. ROM-SP_SPA2 

ROM-SP_SPA4 
Sprachpraxismodul 

Spanisch 4 
2 2 1 4. ROM-SP_SPA3 

Summe Pflichtbereich 26 35    



 2 

Wahlpflichtbereich 

Für Studierende, die Spanisch mit mindestens Niveau A2 beginnen, ist der Besuch des folgenden Moduls 

obligatorisch: 

ROM-

BM_KW_SPA 

Basismodul 

Kulturwissenschaft 

Spanisch 

4 7 2 2.+3. --- 

Für Studierende, die Spanisch als neue Fremdsprache beginnen, ist der Besuch der folgenden Modulkombination 

obligatorisch: 

ROM-SP_SPA-NEU 
Intensivkurs für Neu-

Spanischlernende 
4 4 1 1. --- 

ROM-

BM_KW3_SPA 

Basismodul 

Kulturwissenschaft 

(3 LP) Spanisch 

2 3 1 2. --- 

Summe Wahlpflichtbereich 4-6 7    

Gesamtsumme 30-32 42    

(2)  Für Studierende des Faches Spanisch, die Spanisch als neue Fremdsprache beginnen, verschieben 

sich die Belegempfehlungen für die Sprachpraxismodule 1 bis 4 um ein Semester (ROM-SP_SPA1 

im 2. Sem. usw.). 

§ 3 Bachelorarbeit 

Im Fach „Spanisch“ des Bachelorstudiengangs Berufliche Bildung kann keine Bachelorarbeit geschrieben 

werden. 

§ 4 Auslandsaufenthalt 

1Wird ein Masterabschluss in einem romanistischen Studienprogramm mit dem Fach Spanisch angestrebt, 

so ist ein mindestens dreimonatiger, studienrelevanter Auslandsaufenthalt in einem Land zu absolvieren, 

dessen Amtssprache Spanisch ist. ²Der Prüfungsausschuss des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissen-

schaft kann hiervon aus schwerwiegenden persönlichen Gründen auf Antrag der oder des Studierenden 

Ausnahmen zulassen. ³Der Auslandsaufenthalt kann während des Bachelor- oder Masterstudiums absol-

viert werden und muss spätestens vor der Ausstellung des Masterzeugnisses nachgewiesen werden. 

§ 5 In-Kraft-Treten 

Der vorliegende fachspezifische Teil „Spanisch“ zur studiengangspezifischen Prüfungsordnung für den Ba-

chelorstudiengang „Berufliche Bildung“ tritt nach seiner Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsorgan 

der Universität Osnabrück zum 01.10.2023 in Kraft. 


